
Tarifrunde öffentlicher Dienst der Länder:
Keine Bescheidenheit!

Helga Müller, Neue Internationale 259, Oktober 2021

Am 8. Oktober beginnt die erste Verhandlungsrunde für die rund 2,3 Mio. Beschäftigten der Länder
im öffentlichen Dienst. Für die 1,2 Millionen BeamtInnen fordern die Gewerkschaften die
Übernahme der Gehälter und Arbeitsbedingungen. Am 26. August hatte die Bundestarifkommission
ihre Forderungen aufgestellt.

Die Hauptforderungen: 5 % mehr Lohn und ein monatlicher Mindestbetrag von 150 Euro. Nach dem
Vorbild der letztjährigen Tarifrunde im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen soll es zum
Gesundheitsbereich einen separaten Verhandlungstisch geben. Hier fordert ver.di eine Erhöhung
der Gehälter um 300 Euro und die Umsetzung der noch offenen Regelungen aus der Tarifrunde
2019 – die Erhöhung des Zeitzuschlags für Samstagsarbeit bei Wechsel- oder Schichtarbeit. In
dieser Branche verhandelt ver.di für ca. 246.000 Beschäftigte. Der Bereich der Schulen und Kitas,
für die hauptsächlich die GEW (Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft) zuständig ist, stellt die
drittgrößte Gruppe mit ca. 215.000 Beschäftigten dar. Für die Hochschulbeschäftigen – mit 291.000
Personen die größte Gruppe – fordern ver.di und GEW eine Verpflichtung zur Aufnahme von
Verhandlungen zu einem Tarifvertrag für studentisch Beschäftigte.

Die Gegenseite

Dass die öffentlichen Arbeit„geber“Innen nicht von einer normalen Tarifrunde ausgehen, haben sie 
bereits vor Beginn der ersten Verhandlung klargemacht: Sie unternehmen jetzt einen neuen Anlauf
zur Änderung des sog. Arbeitsvorgangs. Was nichts anderes bedeutet, als dass vor allem
Neueingestellte zu schlechteren Bedingungen beschäftigt und ihre Arbeit abgewertet werden sollen.
Hatte die unerwartet hohe Mobilisierung in der letztjährigen Tarifrunde zum TVöD diesen Angriff
noch abwehren können, versucht die Arbeit„geber“Innenseite jetzt die Gunst der Zeit zu nutzen, um
dies in der Ländertarifrunde durchzusetzen – wohl wissend, dass ver.di in diesem Bereich unter
weniger Kampftruppen verfügt als im öffentlichen Dienst von Bund und Kommunen.

Das ist eine Kampfansage an ver.di, GEW und Belegschaften. Sie wollen in dieser Tarifrunde einen
Einbruch in die Gehaltsstrukturen erreichen. Das ist nichts anderes, als die KollegInnen für die
Kosten der Milliardenausgaben für die Pandemie zahlen zu lassen. Da reicht ein Vorrechnen von
Seiten ver.dis, dass die Steuereinnahmen 2021 wieder ansteigen und mit 812 Milliarden Euro
wieder die Höhe des Vorkrisenjahres 2019 (nach: www.verdi.de: Zahlen, Daten, Fakten zum
öffentlichen Dienst) erreichen oder gar übertreffen könnten, nicht. Auch ein moralischer Appell,
dass ein höherer Lohn zusätzlich die Binnenwirtschaft ankurbeln würde, verhallt bei den
öffentlichen Arbeit„geber“Innen ungehört. Sie wollen genauso wie die private Wirtschaft – allen
voran die Automobilindustrie – die KollegInnen für die Krise zahlen lassen.

Derweil ist der gesellschaftliche Reichtum vorhanden. Allein die Automobilindustrie, die am meisten
von den Kurzarbeitergeldern und anderen staatlichen Millionensubventionen profitiert hat, ist
weiterhin auf Gewinnkurs. Im Jahr 2020 machten die 3 größten deutschen AutobauerInnen (VW,
BMW, Daimler) trotz Krise einen Gewinn von 17,9 Milliarden US-Dollar. Politische Forderungen wie
eine Vermögensabgabe, die Wiedereinführung der Vermögenssteuer und eine progressive
Besteuerung von Kapitalgewinnen sind jetzt nötig anstatt des ewig gleichen Rituals, dass die
KollegInnen eine Gehaltserhöhung verdient hätten – was natürlich stimmt. Aber damit holt man zum
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einen keinen Kollegen und keine Kollegin hinterm Ofen hervor, noch beeindruckt man zum anderen
die politisch Verantwortlichen in den Länderregierungen.

Mobilisierung

Notwendig ist es, die KollegInnen in den Einrichtungen, Schulen, Krankenhäusern und Betrieben
darauf vorzubereiten, dass nicht wir für die Krise zu zahlen haben, sondern wir uns das holen, was
uns seit Jahrzehnten genommen wurde, und die zahlen, die sie auch zu verantworten haben. Und
zum anderen, dafür auch flächendeckend in den Kampf zu gehen. Ver.di sagt selber immer wieder,
dass die KollegInnen im öffentlichen Dienst der Länder einen Nachholbedarf haben sowohl
gegenüber denen in Bund und Kommunen als auch – und vor allem – gegenüber denen in der
Privatwirtschaft: Seit dem Jahr 2000 sind die Gehälter der KollegInnen bei den Ländern um 58,1
Prozent gestiegen – in der Gesamtwirtschaft dagegen um 60,3 Prozent und in der Metallindustrie
sogar über 69 Prozent (nach: www.verdi.de).

Dass es möglich ist, auch KollegInnen in Bereichen, die bisher nicht so kampfstark waren, in einen
unbefristeten Durchsetzungsstreik zu führen, zeigen derzeit die Beschäftigten von Vivantes, den
ausgliederten Vivantes-Tochterunternehmen und der Charité in Berlin. Dort befinden sie sich seit
dem 9. September im unbefristeten Durchsetzungsstreik für mehr Personal und die Angleichung an
die Gehälter und Arbeitsbedingungen des TVöD bei den Tochterunternehmen. Durch diesen
vorbildhaften Kampf konnte auch der Organisationsgrad von ver.di massiv gesteigert werden.
Gerade die Pflegekräfte galten ja immer als die Belegschaftsteile, die sehr schwer zu Streiks zu
bewegen seien, weil sie ihre PatientInnen nicht im Stich lassen wollen.

Kontrolle

Dieses Beispiel gilt es, auch im Bereich der Länder aufzugreifen. Sicherlich wurden auch hier
TarifbotschafterInnen gewählt. Diese müssen aber auch auf ihre Rolle als TrägerInnen der
Mobilisierung zu Streiks und öffentlichen Aktionen und vor allem als diejenigen, die auch über die
Vorgehensweise zusammen mit den KollegInnen in den Dienststellen, Einrichtungen und Betrieben
diskutieren und entscheiden, vorbereitet werden. Auch hierfür sind die KollegInnen aus Berlin ein
gutes Beispiel.

Das Durchsetzen eines entschlossenen Arbeitskampfes erfordert, dass dieser selbst unter Kontrolle
der Mitglieder gestellt wird, Aktions- und Streikkomitees auf Vollversammlungen gewählt und von
diesen abwählbar sind, die Tarifverhandlungen öffentlich geführt werden und die Tarifkommission
von der Basis gewählt und dieser rechenschaftspflichtig ist. Ferner sollte die Mitgliedschaft über
jedes Ergebnis abstimmen dürfen – auch ohne vorherige Urabstimmung und Streiks.


